
Hausstaub-Allergie schützt nicht vor

Arbeitslosengeld-Sperre
Das Landessozialgericht (LSG) Brandenburg entschied:
Arbeitslose Hausstaub-Allergiker müssen auch Jobangebote
der Agentur für Arbeit annehmen, die mit Hotelübernachtungen
verbunden sind. Begründung: In Hotels können Vorkehrungen
gegen Hausstaubmilben getroffen werden. Das Arbeitsangebot
ist daher nicht von vorn herein unzumutbar.
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